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I N HA LT

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUR KONTROLLE
Mit dem Umfang und der Komplexität des Aufga-

bengebietes der Gemeinde und Gemeindeverbände
werden auch die Anforderungen an die Mitglieder der
Überprüfungsausschüsse zunehmend höher. Dane-
ben fordert auch die EDV- und Kommunikations-
technologie Spezialkenntnisse und die Bereitschaft
zur laufenden Weiterbildung.

Durch den Überprüfungsausschuss wird der Ge-
meinde bzw. dem Gemeindeverband die Möglichkeit
geboten, intern, unabhängig von den Prüfungen der
Aufsichtsbehörde sowie den Rechnungshöfen, die
Verwaltung und Gebarung auf die Einhaltung der
rechtlichen Bestimmungen sowie auf ihre Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu über-
prüfen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen
Bestimmungen, insbesondere der Tiroler Gemeinde-
ordnung 2001 – TGO und der Gemeinde-Haushalts-
verordnung 2012 - GHV, zum Überprüfungsaus-
schuss ausgeführt:

EINRICHTUNG DES ÜBERPRÜFUNGS -
AUSSCHUSSES

Der Gemeinderat hat aus seiner Mitte einen Über-
prüfungsausschuss zu bestellen. Der Bürgermeister,
der (die) Bürgermeister-Stellvertreter, sonstige zur
Anordnung von Aus- und Einzahlungen Bevollmäch-
tigte, der Amtsleiter, der Finanzverwalter und Kas-
senbedienstete dürfen dem Überprüfungsausschuss

nicht angehören.

Der Überprüfungsausschuss hat die Gebarung der
Gemeinde einschließlich ihrer wirtschaftlichen Un-
ternehmen auf ihre Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprü-
fen. Dem Überprüfungsausschuss und seinen Mit-
gliedern, soweit diese einen Auftrag des Überprü-
fungsausschusses vorweisen, sind alle für die Wahr-
nehmung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen
vorzulegen und die entsprechenden Auskünfte zu er-
teilen. Mitglieder des Überprüfungsausschusses sind
vom Gemeinderat abzuberufen, wenn sie ihren Auf-
gaben nicht hinreichend nachkommen.

Beim Überprüfungsausschuss handelt es sich um
einen zwingend einzurichtenden Ausschuss des Ge-
meinderates. Die Anzahl der Ausschussmitglieder
wird durch den Gemeinderat festgelegt. Als Kollegi-
alorgan muss dieser jedenfalls aus mindestens drei
Mitgliedern bestehen. Die Anzahl der Ausschussmit-
glieder bestimmt der Gemeinderat in der konstituie-
renden Sitzung. Sie gilt für die gesamte Funktions-
periode. 

In den Überprüfungsausschuss kann der Gemein-
derat auch ihm nicht angehörende Personen als
Sachverständige berufen, die in ihrer Funktion nur
beratende Stimme haben. Ersatzmitglieder des Ge-
meinderates dürfen dem Überprüfungsausschuss –
im Gegensatz zu anderen Ausschüssen - nicht an-
gehören.
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Gemäß § 138 TGO hat bei Gemeindeverbänden
die Verbandsversammlung den Überprüfungsaus-
schuss zu wählen. Er besteht aus der in der Satzung
festgesetzten Anzahl, mindestens aber aus drei Mit-
gliedern. Die Mitglieder des Überprüfungsausschus-
ses müssen Mitglieder des Gemeinderates einer ver-
bandsangehörigen Gemeinde sein. Ihre Amtsdauer
beträgt sechs Jahre. Für jedes Mitglied ist ein Er-
satzmitglied zu wählen. 

Wegen der Bedeutung der Aufgaben des Über-
prüfungsausschusses ist eine vorzeitige Abberufung
von Mitgliedern des Überprüfungsausschusses
durch den Gemeinderat (die Verbandsversammlung)
möglich, wenn sie ihren Aufgaben nicht hinreichend
nachkommen. 

Die konstituierende Sitzung des Überprüfungs-
ausschusses hat der Bürgermeister (Verbandsob-
mann) einzuberufen. Die Wahl des Obmanns des
Überprüfungsausschusses erfolgt in dieser Sitzung.
Der Bürgermeister (Verbandsobmann) ist berechtigt,
an den Sitzungen des Überprüfungsausschusses mit
beratender Stimme teilzunehmen.

Die Tätigkeit des Überprüfungsausschusses als
Kollegialorgan findet in Sitzungen statt. Diese Sit-
zungen werden vom Obmann einberufen und sind
nicht öffentlich. Der Überprüfungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder
anwesend sind. Zu einem gültigen Beschluss des
Überprüfungsausschusses ist die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder erforderlich.

ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
Der Überprüfungsausschuss hat nach der TGO die

Kassenführung sowie den Rechnungsabschluss zu
überprüfen.

Gemäß § 110 TGO sind mindestens in jedem drit-
ten Monat und bei jedem Wechsel in der Person des
Bürgermeisters, des (der) Bürgermeister- Stellvertre-
ter(s) oder des Finanzverwalters Kassenprüfungen
vorzunehmen. Diese haben sich auf die Hauptkasse
mit den ihr angegliederten Geldverwaltungsstellen
und Nebenkassen sowie auf die Sonderkassen der
wirtschaftlichen Unternehmen und der Betriebe mit
marktbestimmter Tätigkeit zu erstrecken.

Die Kassenprüfung umfasst folgende drei Ab-
schnitte:

• die Überprüfung der Kassenbestände,

• die Überprüfung der Belege und die Übereinstim-

mung zwischen Belegen und Buchungen, sowie
die Einhaltung der Ansätze des Voranschlages,

• die Prüfung, ob die Kasse im Übrigen ordnungs-
gemäß durchgeführt wird.

Die Kassenprüfungen sind so durchzuführen, dass
jeweils der gesamte Zeitraum seit der vorherigen
Kassenprüfung erfasst wird. Kassenprüfungen sollen
unangemeldet vorgenommen werden.

Die Kassenprüfung hat mit der Feststellung des
Kassen-Ist-Bestandes zu beginnen. Hierzu hat der
Kassier den Prüforganen des Überprüfungsaus-
schusses und allenfalls dem neuen Kassier das Bar-
geld vorzuzählen und den Stand der Geldkonten bei
den Banken durch Vorlage der entsprechenden Kon-
toauszüge nachzuweisen. Der Kassen-Ist-Bestand
ist getrennt nach Bargeld und den einzelnen Geld-
konten in einem Kassenbestandsausweis darzustel-
len. Außerdem sind sonstige Werte (Briefmarken,
Parkwertkarten udgl.) zu erfassen.

Sodann sind die Zeitbücher (Journale) abzu-
schließen und unter Zurechnung allfälliger unge-
buchter Belege der Kassen-Soll-Bestand zu ermit-
teln, der im Kassenbestandsausweis dem Kassen-
Ist-Bestand gegenüberzustellen ist. Abweichungen
aus der Gegenüberstellung des Kassen-Ist-Bestan-
des mit dem Kassen-Soll-Bestand sind unverzüglich
zu klären, Fehlbeträge sind zu ersetzen und Kas-
senüberschüsse sind bis zur Klärung als Verwahr-
gelder zu behandeln. Ist der Grund für den Kassen-
überschuss innerhalb eines Monats nicht geklärt, so
ist dieser zugunsten des ordentlichen Haushaltes zu
vereinnahmen.

Im Anschluss an die Kassenbestandsaufnahme ist
die Buchungs- und Belegprüfung vorzunehmen. Sie
hat festzustellen, ob die einzelnen Buchungen in den
Kassenbüchern ziffernmäßig richtig und vollständig
sind, ob sie ordnungsgemäß belegt sind und ob die
Endsummen mit den im Kassenbestandsausweis
aufgenommenen Summen übereinstimmen. 

Bei der Prüfung der einzelnen Buchungen ist da-
rauf zu achten, ob die geleisteten Einzahlungen und
Ausgaben rechtzeitig, in voller Höhe und unter der
richtigen Haushaltsstelle verbucht worden sind. Die
Belegprüfung umfasst neben der Kontrolle der for-
malen Erfordernisse (Kontierung, Zahlungsanord-
nung, sachliche bzw. rechnerische Richtigkeit, usw.)
auch den Vergleich mit dem Journal bzw. den Auf-
zeichnungen im Sachbuch (Kontoblätter).
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Das Gesetz fordert weiters die Überprüfung nach
Einhaltung der Ansätze des Voranschlages. Ist die
Buchungs- und Belegprüfung beendet, ist die sons-
tige Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung zu über-
prüfen.

Unter sonstiger Ordnungsmäßigkeit ist zu verste-
hen, dass:

• die Einnahmen und Ausgaben zeitgerecht getätigt
werden,
• die Einnahmenrückstände kein untragbares Aus-
maß annehmen,
• Ermessensausgaben (Subventionen u. ä.) durch
Beschlüsse des Gemeinderates gedeckt sind,
• die Aufbuchung der Belege laufend erfolgt,
• Skonti und sonstige Zahlungserleichterungen gel-
tend gemacht werden,
• der Bargeldbestand der Kasse so niedrig als mög-
lich gehalten wird,
• Vorschüsse und Verwahrgelder rechtzeitig einge-
fordert bzw. abgeführt werden,
• die äußere Kassensicherheit gegeben und die
Kasse ausreichend gegen Diebstahl versichert ist
und letztlich,
• die bei der vorhergegangenen Kassenprüfung
festgestellten Mängel behoben worden sind.
Die Kassenprüfung umfasst jedoch nicht nur die

Kassenbestandsaufnahme sowie die Buchungs- und
Belegprüfung, sondern kann sich auch auf weitere
Sachgebiete wie beispielsweise die Erhebung der Ab-
gaben, voranschlagsunwirksame Gebarung, Darle-
hen, udgl. erstrecken. 

VORPRÜFUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES
Der Bürgermeister (Verbandsobmann) hat den

Entwurf des Rechnungsabschlusses vor der Auflage
zur allgemeinen Einsichtnahme dem Überprüfungs-
ausschuss zur Vorprüfung vorzulegen.

Die Vorprüfung des Rechnungsabschlusses dient
der Kontrolle der Einhaltung des Voranschlages und
der Aufklärung erheblicher Abweichungen, der Prü-
fung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit so-
wie der Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Einnahmen und Ausgaben.

Bei der Überprüfung des Rechnungsabschlusses
sind insbesondere zu prüfen:

• Die fristgerechte Erstellung des Rechnungsab-
schlusses. Fristgerecht ist der Rechnungsab-
schluss dann erstellt, wenn der Gemeinderat nach

vorheriger zweiwöchiger Auflagefrist darüber bis
zum 31. März beschließen kann (§ 108 TGO).
• Die Übereinstimmung der im Rechnungsab-
schluss ausgewiesenen Einnahmen- und Ausga-
benbeträge mit den Summen des Zeitbuches
(Journal) bzw. den Summen auf den einzelnen
Sachbuchblättern und den Summen in den He-
belisten, sofern über verschiedene Einnahmen
(Grundsteuer, Kommunalsteuer) solche Listen ge-
führt werden.
• Die Überprüfung der Rücklagenstände mit den
Guthaben auf den entsprechenden Sparbüchern
bzw. der Schuldenstände mit den Darlehensres-
ten laut Kontoauszügen.
• Einhaltung der Ansätze des Voranschlages, wo-
bei zu kontrollieren ist, ob für alle getätigten Über-
schreitungen eine Bewilligung nach § 95 Abs. 4
TGO vorliegt.
• Sachliche und rechnerische Richtigkeit des Rech-
nungsabschlusses.
• Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ein-
nahmen und Ausgaben.

BERICHTE AN DEN GEMEINDERAT
Die Ergebnisse der Kassenprüfungen und der Vor-

prüfungen des Rechnungsabschlusses sind jeweils
in einer Niederschrift festzuhalten. Dem Bürgermeis-
ter ist Gelegenheit zu geben, sich innerhalb einer an-
gemessen festzusetzenden Frist zur Niederschrift zu
äußern. Die Niederschrift und die allfällige Stellung-
nahme des Bürgermeisters sind dem Gemeinderat
vorzulegen, der erforderlichenfalls die zur Behebung
der festgestellten Mängel notwendigen Anordnungen
zu treffen hat.

HINWEIS AUF GESETZLICHE VORSCHRIFTEN
Mitglieder des Überprüfungsausschusses finden

sämtliche Bestimmungen über die Gemeindewirt-
schaft und über den Gemeindehaushalt im 4. und 5.
Abschnitt der TGO 2001 sowie in der Gemeinde-
Haushaltsverordnung 2012. Weitere nützliche Be-
helfe für Mitglieder des Überprüfungsausschusses
sind in verschiedenen Artikeln im Merkblatt für die Ge-
meinden Tirols und im Leitfaden für Überprüfungs-
ausschüsse (Autoren Dr. Helmut Ludwig und Mag.
Peter Stockhauser, Stand: November 2012) enthal-
ten. Dieser Leitfaden ist auf der Homepage des Tiro-
ler Gemeindeverbandes (www.gemeindeverband-ti-
rol.at) unter der Rubrik „Service“ – „Downloads“ ab-
rufbar.
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Im Merkblatt für die Gemeinden Tirols, Ausgabe
Jänner 2015, Nr. 3, wurde über pauschalierte Einga-
begebühren an die Landesverwaltungsgerichte und
das Bundesverwaltungsgericht informiert. In Ergän-
zung zu dieser Information wird aufgrund des Schrei-
bens des Bundesministeriums für Finanzen vom
15.02.2016, Zl. BMF-010206/0020-VI/5/2016, emp-
fohlen, den Gebührenhinweis in den derzeitigen
Rechtsmittelbelehrungen um den Hinweis auf die
Möglichkeit der elektronischen Überweisung mittels
„Finanzamtszahlung“ zu ergänzen.
Es wird daher, folgend der numerischen Auflistung

im Merkblatt Ausgabe Jänner 2015, Nr. 3, vorge-
schlagen, den derzeitigen Hinweis zur Gebühren-
pflicht in der Rechtsmittelbelehrung von Be-
scheiden wie folgt zu ändern:

Zu 2. a) Für Beschwerden an das Landesver-
waltungsgericht:

Hinweis zur Gebührenpflicht:
Die Beschwerde ist mit € 30,— zu vergebühren.
Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungs-
zweckes (Geschäftszahl des Bescheides) auf
das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel bei der BAWAG
P.S.K. IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC:
BUNDATWW, zu entrichten. Bei elektronischer
Überweisung mittels „Finanzamtszahlung“ ist als
Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel auszuwählen, die
Steuernummer/Abgabenkontonummer
109999102, die Abgabenart EEE-Beschwerde-
gebühr, das Datum des Bescheides als Zeitraum
und der Betrag anzugeben. Der Zahlungsbeleg
oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung ei-
ner Zahlungsanweisung ist der Beschwerde als
Nachweis für die Entrichtung der Gebühr anzu-
schließen.

Zu 2. b) Für Vorlageanträge an das Landesver-
waltungsgericht:

Hinweis zur Gebührenpflicht:
Der Vorlageantrag ist mit € 15,— zu vergebüh-
ren. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwen-
dungszweckes (Geschäftszahl des Bescheides)

auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren,
Verkehrssteuern und Glücksspiel bei der BAWAG
P.S.K. IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC:
BUNDATWW, zu entrichten. Bei elektronischer
Überweisung mittels „Finanzamtszahlung“ ist als
Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel auszuwählen, die
Steuernummer/Abgabenkontonummer
109999102, die Abgabenart EEE-Beschwerde-
gebühr, das Datum des Bescheides als Zeitraum
und der Betrag anzugeben. Der Zahlungsbeleg
oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung ei-
ner Zahlungsanweisung ist dem Vorlageantrag
als Nachweis für die Entrichtung der Gebühr an-
zuschließen.

Zu 2. c) Für Beschwerden an das Bundesver-
waltungsgericht:

Hinweis zur Gebührenpflicht:
Die Beschwerde ist mit € 30,— zu vergebühren.
Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungs-
zweckes (Geschäftszahl des Bescheides) auf
das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel bei der BAWAG
P.S.K. IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC:
BUNDATWW, zu entrichten. Bei elektronischer
Überweisung mittels „Finanzamtszahlung“ ist als
Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel auszuwählen, die
Steuernummer/Abgabenkontonummer
109999102, die Abgabenart EEE-Beschwerde-
gebühr, das Datum des Bescheides als Zeitraum
und der Betrag anzugeben. Der Zahlungsbeleg
oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung ei-
ner Zahlungsanweisung ist der Beschwerde als
Nachweis für die Entrichtung der Gebühr anzu-
schließen.
Wird eine Eingabe im Wege des elektronischen
Rechtsverkehrs eingebracht, ist die Gebühr
durch Abbuchung und Einziehung zu entrichten.
In der Eingabe ist das Konto, von dem die Ge-
bühr einzuziehen ist, oder der Anschriftcode, un-
ter dem ein Konto gespeichert ist, von dem die
Gebühr eingezogen werden soll, anzugeben.

20.
Gebühr für Eingaben bei den Landesverwaltungsgerichten und 

beim Bundesverwaltungsgericht
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Zu 2. d) Für Vorlageanträge an des Bundesver-
waltungsgericht:

Hinweis zur Gebührenpflicht:
Der Vorlageantrag ist mit € 15,— zu vergebüh-
ren. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwen-
dungszweckes (Geschäftszahl des Bescheides)
auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren,
Verkehrssteuern und Glücksspiel bei der BAWAG
P.S.K. IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC:
BUNDATWW, zu entrichten. Bei elektronischer
Überweisung mittels „Finanzamtszahlung“ ist als
Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel auszuwählen, die
Steuernummer/Abgabenkontonummer
109999102, die Abgabenart EEE-Beschwerde-
gebühr, das Datum des Bescheides als Zeitraum
und der Betrag anzugeben. Der Zahlungsbeleg
oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung ei-
ner Zahlungsanweisung ist dem Vorlageantrag
als Nachweis für die Entrichtung der Gebühr an-
zuschließen.
Wird eine Eingabe im Wege des elektronischen
Rechtsverkehrs eingebracht, ist die Gebühr
durch Abbuchung und Einziehung zu entrichten.
In der Eingabe ist das Konto, von dem die Ge-
bühr einzuziehen ist, oder der Anschriftcode, un-
ter dem ein Konto gespeichert ist, von dem die
Gebühr eingezogen werden soll, anzugeben.

Der Hinweis für Rechtsanwälte, Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer bleibt davon unberührt.

Für Beschwerden ohne vorherigen Bescheid
gilt Folgendes:
Liegt der Beschwerde kein Bescheid zugrunde (zB

Säumnisbeschwerde und Maßnahmebeschwerde),
ist auf der Zahlungsanweisung als Verwendungs-
zweck jene Behörde anzugeben, gegen die sich die
Beschwerde richtet.
Bei elektronischer Überweisung der Beschwerde-

gebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als Empfän-
ger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und
Glücksspiel (IBAN wie zuvor) anzugeben oder aus-
zuwählen. Weiters sind die Steuernummer/Abga-
benkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE
- Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides
als Zeitraum und der Betrag anzugeben.
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22.
Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis Mai 2016
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Februar 2016 März 2016
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2015
Basis: Durchschnitt 2015 = 100 99,9 100,7
Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 110,6 111,5
Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 121,1 122,0
Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 133,9 134,9
Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 140,9 142,0
Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 184,2 185,7
Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 286,3 288,6
Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 502,5 506,5
Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 640,3 645,4
Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 642,4 647,5

Der Index der Verbraucherpreise 2015 (Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100) für 
den Kalendermonat März 2016 beträgt  100,7 (vorläufige Zahl) und ist somit
gegenüber dem Stand für Februar 2016 um 0,7 % gestiegen (Februar 2016 gegenüber
Jänner 2016 + 0,1 %). Gegenüber März 2015 ergibt sich eine Steigerung um 0,7 %
 (Februar 2016/2015 + 1,0 %).
Hinsichtlich der Änderung auf  den Verbraucherpreisindex Basis Jahresdurchschnitt
2015 = 100 wird auf  die Homepage der Statistik Austria „www.statistik.at“ verwiesen.

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
FÜR  MÄRZ  2 0 1 6
(vorläufiges Ergebnis)
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